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Hygienebeauftragter / Zuwiderhandlungen 
Hygienebeauftragter der Tischtennisabteilung des Moorreger SV ist 
Gerd Sommer, Wedeler Chaussee 29, 25436 Moorrege. 
 
Den Anweisungen des Hygienebeauftragten, der Trainer und der Mannschaftsführer des 
Moorreger SV ist ZWINGEND Folge zu leisten. 
 
Zuwiderhandlungen führen zum Verweis vom Training, Wettkampf und der Sporthalle.  
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Allgemeines / Rahmenbedingungen 
Grundlage des Konzeptes sind die aktuellen Verordnungen des Landes Schleswig-Holstein. 
 
Die Rahmenbedingungen des Konzeptes entsprechen dem COVID 19-Schutz- und 
Handlungskonzept für den Tischtennissport in Deutschland vom DTTB in der  
Fassung vom 14.07.2021. 
 
Diese Regelungen dienen zur ERGÄNZUNG als Konzept für den Trainingsbetrieb und 
Wettkampf der Jugendlichen und Erwachsenen des Moorreger SV im Tischtennis und gelten 
für den Sportbetrieb in der Sporthalle der Grundschule Moorrege, Klinkerstraße 8, Zugang 
über Amtsstraße, 25436 Moorrege. 
Dieses Konzept und die Grundlagen, Rahmenbedingungen, Empfehlungen zu 
Abstandsregelungen (Mindestabstand 1,5 Meter), und Hygienestandards sind allen 
Teilnehmern zur Kenntnis gebracht. Die Unterlagen sind in der Sportstätte ausgehängt. Die 
Vorgaben sind von allen Trainings- und Wettkampfteilnehmern einzuhalten. 
 

Ergänzende Regelungen: 
 

Maximale Personenanzahl 
Die Sporthalle ist auf die maximale Anzahl (inkl. Sportler, Organisatoren und Betreuer) von 
50 Personen begrenzt. Eine Erhebung der Kontaktdaten der anwesenden Personen in der 
Sporthalle und den Nebenräumen ist nicht erforderlich. Die Limitierung auf die maximale 
Personenanzahl im Hinblick auf die Größe der Sporthalle findet dadurch statt, dass die Zahl 
der teilnehmenden Betreuer durch Ausladung reduziert wird. 
 
 

Betreten der Sportstätte 
Die Sportstätte wird idealerweise jeweils EINZELN durch die Teilnehmer*innen  
unter Wahrung des Mindestabstands betreten. Aufgrund der engen Räumlichkeiten im 
Eingangsbereich und der fehlenden Möglichkeit für ein Einbahnstraßensystem ist von den 
Teilnehmern von der Eingangstür bis zur Sporthalle und in den Toiletten ein Mund-Nasen-
Schutz (OP- bzw. FFP2-Maske) zu tragen. 
Für die Teilnehmer*innen bestehen Möglichkeiten zum Waschen und / oder Desinfizieren  
ihrer Hände. 
 

Platzierung in der Sporthalle 
Es wird empfohlen, dass sich bei Wettkämpfen die Heim- und Gastmannschaften auf den 
jeweils gegenüberliegenden Seiten der Halle platzieren. Für die Teilnehmer*innen werden 
Stühle unter Wahrung der jeweils gültigen Abstandsregeln aufgestellt. 
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Aufbau der Spielmaterialien (Tische, Netze, Umrandungen, Roboter, 
Balleimer etc.) 
Soweit möglich, werden die Spielmaterialien bereits im Vorfeld von benannten Personen 
aufgebaut. Diese Personen waschen sich vor dem Aufbau ihre Hände. Die Verwendung von 
Handschuhen ist optional möglich. 
 
Die Reinigung der Tische erfolgt regelmäßig nach jedem Trainings- / Wettkampfbetrieb. 
 

Verwendung der Sportmaterialien (Tischtennisschläger und -bälle) 
Jeder Spieler spielt nur mit seinem eigenen Schläger. 
Sollten Spieler keine eigenen Schläger dabeihaben, werden den Teilnehmer*innen 
gereinigte Schläger auf Zeit (auf Leihbasis für die Trainings- / Wettkampfeinheit) überlassen. 
 

Lüftung der Sportstätte 
Die Sportstätte wird regelmäßig durch Öffnung der Fenster und Türen gelüftet. Mindestens 
vor Beginn, während der Pausen und zum Ende der Trainingseinheit wird die Sportstätte 
gelüftet. Vor Verlassen der letzten Teilnehmer*innen werden die Fenster geschlossen. 
 

Verlassen der Sportstätte 
Beim Verlassen der Sporthalle sind die jeweils gültigen Abstandsregelungen (siehe „Betreten 
der Halle“) einzuhalten.  
 

Gültigkeit des Konzeptes 
Dieses Konzept wird laufend an die aktuellen Veröffentlichungen und Verordnungen, sowie 
Regelungen angepasst und aktualisiert. Das Konzept wurde der Gemeinde Moorrege, als 
Träger der Sporteinrichtung vorgelegt. Dieses Konzept (Version 9.0) ist bis zur 
Veröffentlichung einer neuen Version gültig. 
 
 
 

Aushänge: 
COVID 19-Schutz- und Handlungskonzept für den Tischtennissport in Deutschland 
RKI: Schutz vor dem Corona Virus 
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